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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Föderativer Aufbau

Beziehungen zwischen Bund und Kantonen

Der Bundesrat legte im Mai 2022 seine Botschaft zur Gewährleistung von fünf
geänderten Kantonsverfassungen vor. Er betrachtete alle Verfassungsänderungen als
bundesrechtskonform und beantragte den eidgenössischen Räten deshalb ihre
Gewährleistung.
Der Kanton Bern hatte einen neuen Artikel zum Klimaschutz als Aufgabe von Kanton und
Gemeinden in seine Verfassung aufgenommen. Die Stossrichtung des neuen Artikels
stimmte mit jener der Klimapolitik des Bundes überein.
Im Kanton Glarus war die Verantwortung für die ambulante und die stationäre
Gesundheitsversorgung neu dem Kanton statt wie bisher den Gemeinden zugewiesen
worden. Zudem hatte der Kanton eine Anpassung seiner Gerichtsorganisation
beschlossen, namentlich mit der Schaffung von teilamtlichen Vizepräsidien im
Obergericht und im Kantonsgericht, für die wie für die Präsidien nur noch ausgebildete
Juristinnen oder Juristen wählbar sind. Diese Anpassungen lagen ebenso in der
Autonomie des Kantons wie jene in Appenzell Innerrhoden, wo der Kanton Änderungen
an der Organisation des Zwangsmassnahmengerichts und der Vermittlerämter
vorgenommen hatte.
Der Kanton Tessin hatte in seiner Kantonsverfassung ein neues Sozialziel aufgenommen,
wonach sich der Kanton für die Ernährungssouveränität einsetzen soll. Da die Kantone
grundsätzlich autonom seien, eigene Sozialziele zu formulieren, und die Förderung der
Ernährungssouveränität zudem in dieselbe Richtung weise wie die Ziele des Bundes zur
Lebensmittelversorgung und zur landwirtschaftlichen Produktion, beantragte der
Bundesrat auch für diese Anpassung die Gewährleistung. In die
Organisationsautonomie des Kantons fiel sodann die zweite Tessiner Änderung, mit der
neu ein ausserordentliches obligatorisches Finanzreferendum geschaffen wurde:
Grössere Ausgabenbeschlüsse müssen im Tessin künftig der Stimmbevölkerung
unterbreitet werden, wenn ein Drittel der anwesenden Grossratsmitglieder dies
verlangt.
Ebenfalls in die kantonale Organisationsautonomie fielen die beiden Anpassungen an
der Neuenburger Verfassung: Für die Gemeindeebene führte der Kanton das
Instrument der Volksmotion ein, und Mitglieder der Neuenburger Kantonsregierung
können künftig nur noch insoweit an Sitzungen der Organe des Kantonsparlaments
teilnehmen, als das kantonale Gesetz dies vorsieht. Bemerkenswert an diesen beiden
Änderungen war, dass der Bund erst acht bzw. neun Jahre nach ihrem Beschluss durch
die Neuenburger Stimmberechtigten über ihre Gewährleistung zu befinden hatte; es
handelte sich um die zweite Tranche von «Aufräumarbeiten», nachdem der Kanton es
offenbar versehentlich mehrere Jahre lang versäumt hatte, vorgenommene
Verfassungsänderungen dem Bund zur Gewährleistung weiterzuleiten. 1

BUNDESRATSGESCHÄFT
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In der Herbstsession 2022 hiessen Stände- und Nationalrat die Gewährleistung der
geänderten Kantonsverfassungen von Bern, Glarus, Appenzell Innerrhoden, dem
Tessin und Neuenburg oppositionslos gut.
Im Ständerat erläuterten Kommissionssprecher Philippe Bauer (fdp, NE) und
Justizministerin Karin Keller-Sutter, dass sowohl die einstimmige SPK-SR als auch der
Bundesrat und das EJPD alle vorgelegten Verfassungsänderungen als
bundesrechtskonform betrachteten. Bauer wies wie zuvor schon die bundesrätliche
Botschaft lediglich noch darauf hin, dass die Kantone beim Erlass ihrer gesetzlichen
Ausführungsbestimmungen auf die Vereinbarkeit mit dem Bundesrecht achten
müssten, wenn es um Bereiche gehe, die nicht einfach in die Autonomie der Kantone
fallen, sondern in denen auch der Bund schon Gesetze erlassen hat – dies ist
namentlich bei den neuen Berner Bestimmungen zum Energieverbrauch und bei den
Tessiner Bestimmungen zur Ernährungssouveränität der Fall. Weitere Voten gab es im
Ständerat nicht und der Nationalrat winkte das Geschäft als Zweitrat ganz ohne
Wortmeldung durch. 2
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Der Bundesrat beantragte der Bundesversammlung im November 2022, die
Verfassungsänderungen von sechs Kantonen zu gewährleisten, da sie alle im Einklang
mit Bundesrecht stünden. 
Mit der Verfassungsänderung im Kanton Zürich wurden verschiedene
Klimaschutzbestimmungen aufgenommen. Diese verpflichten den Kanton und die
Gemeinden dazu, sich für die Begrenzung des Klimawandels und dessen Auswirkungen
einzusetzen sowie das Ziel der Treibhausgasneutralität anzustreben. Konkret sollen
dazu in den Bereichen Siedlungsentwicklung, Gebäude, Verkehr, Land- und
Forstwirtschaft sowie Industrie und Gewerbe angemessene Massnahmen eingeführt
werden. Wie der Bundesrat in seiner Botschaft zum Schluss kommt, gehen diese
Bestimmungen in die gleiche Richtung wie die Klimaschutzziele des Bundes. Die
Rechtssetzungskompetenzen der Kantone beschränkten sich in diesem Bereich auf
Aspekte, die vom Bundesgesetz nicht vollständig ausgeschöpft seien und könnten
dieses ergänzen oder verstärken. 
Auch der Kanton Glarus verankerte vergleichbare Bestimmungen zur Begrenzung der
Klimaveränderung und deren nachteiligen Auswirkungen in der Verfassung. Die
Massnahmen haben dabei umwelt-, sozial- und wirtschaftsverträglich zu sein. Eine
weitere zu gewährleistende Änderung der Glarner Verfassung sieht vor, dass die
Jahresrechnung, der Finanzbericht sowie das Budget künftig dem Landrat und nicht
mehr der Landsgemeinde zur Kenntnisnahme vorgelegt werden. Der Landrat wird
allerdings nicht mehr wie bisher für die Genehmigung des integrierten Aufgaben- und
Finanzplan zuständig sein.
Gemäss der angepassten Verfassung des Kantons Solothurn kann der Kanton auf der
Stufe der Volksschule künftig neben sonderpädagogischen Institutionen neu auch
weitere kantonale Angebote errichten und führen. Die Einzelheiten werden auf
Gesetzesebene geregelt.  
Der Kanton Basel-Landschaft führte mit der Verfassungsänderung Anpassungen bei den
Modalitäten von Volksinitiativen und bei der Ombudsperson ein. Neu gelte zur
Einreichung der Unterschriften für Volksinitiativen eine Frist von zwei Jahren. Weiter
können im Landrat zusätzlich zu formulierten Initiativbegehren auch bei nicht-
formulierten Begehren Fristverlängerungen zur Ausarbeitung eines Gegenvorschlags
gewährt werden. Gegenvorschläge und Gesetzesvorlagen aufgrund zurückgezogener
Initiativbegehren unterliegen gemäss den angepassten Verfassungsartikeln nicht mehr
in jedem Fall der obligatorischen Volksabstimmung, sondern dem fakultativen
Referendum. Betreffend die Ombudsperson werden die Unvereinbarkeiten neu erst auf
Gesetzesstufe geregelt, worin die Teilzeitbeschäftigung der gewählten Person
vorgesehen werden könne, schreibt der Bundesrat. Nicht zuletzt umfasst die
Verfassungsänderung Anpassungen im Sinne der sprachlichen Gleichbehandlung.
Für den Kanton Genf galt es schliesslich drei Verfassungsänderungen zu gewährleisten.
Der Kanton regelt erstens die Amtsenthebung eines Staatsratsmitglieds neu: Künftig
können Mitglieder der kantonalen Regierung, die nicht mehr über das notwendige
Vertrauen der Stimmberechtigten zur Ausübung ihrer Funktion verfügen, mittels
Resolution des Grossen Rates des Amts enthoben werden. Zweitens bestehen die
Gemeindeexekutiven von Gemeinden mit maximal 3'000 Einwohnenden in Zukunft
nicht mehr aus einem Gemeindepräsidium und zwei Adjunkten und Adjunktinnen,
sondern aus einem dreiköpfigen administrativen Rat. Drittens und letztens wird die
Verteilung und Versorgung mit thermischer Energie sowie deren stärkere Verbreitung
zu einem Kantonsmonopol. Diese Koordinierung der Ausdehnung habe das Ziel, die
Nutzung fossiler Energie bei der individuellen Heizung zu verringern, geht aus dem
revidierten Verfassungsartikel hervor. 
Die Abwägung der Bundesrechtskonformität gestaltete sich gemäss Bundesrat bei der
Verfassungsänderung des Kanton Wallis schwieriger: Der Staat wird darin einerseits
zum Erlassen von Vorschriften zum Schutz vor Grossraubtieren und zur
Bestandsregulierung sowie zum Verbot der Förderung des Grossraubtierbestands
verpflichtet. Wie in der Botschaft ausgeführt wird, sei diese Verfassungsänderung nur
bundesrechtskonform, wenn sich das Verbot der Bestandsförderung auf finanzielle
Mittel beschränke, denn der Kanton wäre weiterhin zum Vollzug der vom Bund
geförderten Massnahmen verpflichtet. Würden also jegliche Schutzmassnahmen
verboten, stünde dies im Widerspruch zum Bundesgesetz, welches die Kantone zum
Ergreifen von Massnahmen zur Verhinderung von Wildschaden verpflichte und so
zumindest indirekt eine Bestandsförderung darstelle. Die geänderte Kantonsverfassung
sei allerdings im Sinne des Günstigkeitsprinzips zu gewährleisten, da dem Artikel
mindestens in einer Weise «ein Sinn beigemessen werden [kann], der ihn nicht
klarerweise als vor Bundesrecht unzulässig erscheinen lässt», schloss der Bundesrat mit
dem expliziten Hinweis darauf, dass die künftige Anwendung der Bestimmungen im
Einklang mit höheren Gesetzen erfolgen müsse. 3
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1) BBl, 2022, 1203 ff.; BBl, 2022, 1204 f.
2) AB NR, 2022, S. 1644; AB SR, 2022, S. 639 f.
3) Botschaft des Bundesrats vom 23.11.22; Medienmitteilung BR vom 23.11.22
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